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Hinweis: Die Bewilligung gilt ausschliesslich für das beantragte Schuljahr. Für das darauffolgende Schuljahr ist ein erneuter 
Antrag erforderlich. 

Antrag: Mitnahme von elektronischen Geräten für das aktuelle Schuljahr 

Angaben zum Kind 
 
Name des Kindes:    
 

Klasse:    

Angaben der Eltern / Erziehungsberechtigten 
 
Name(n):    

Antrag 
Hiermit beantragen wir, dass unser Kind folgendes Gerät in die Schule mitbringen darf: 

 Smartwatch 
 Handy 
 andere elektronische Geräte (z.B. AirTags) 

Begründung  
(Für eine Bewilligung muss ein nachvollziehbarer, zwingender Grund vorliegen) 

  
 
  
 
  
 
  

Bestätigung 
Wir bestätigen, dass uns die Regeln zum Umgang mit privaten elektronischen Geräten bekannt sind 
und von uns sowie unserem Kind eingehalten werden. 

Ort, Datum:    

Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte:        

 
Entscheid der Schulleitung: 
 

 bewilligt   nicht bewilligt  
 
Begründung: 
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Hinweis: Die Bewilligung gilt ausschliesslich für das beantragte Schuljahr. Für das darauffolgende Schuljahr ist ein erneuter 
Antrag erforderlich. 

 
Regeln 
 
Die Schule Bottmingen ist ausreichend mit elektronischen Geräten ausgestattet, so dass es keine 
privaten Geräte (Handy’s oder Smartwatches) benötigt.  

Persönliche elektronische Geräte dürfen nur mit einer Bewilligung der Schulleitung zur Schule 
mitgenommen werden.  

Die Geräte werden bei einer Bewilligung in der dafür vorgesehenen Box im Klassenzimmer und der 
Tagesstruktur deponiert und den Kindern nach Schulschluss wieder ausgehändigt.  

Die Schule übernimmt keine Haftung bei Verlust, Beschädigung, Missbrauch, etc.  
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